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Geschäftszeichen:

53 - 51.11.00 - 22-004759
u.
53 - 51.11.00 - 22-004841

Lüdenscheid,
5. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

-53-22-004759 u. - 004841

Datum:

25.03.2026

Empfänger:
Name:

Dominik Urban

letzte bekannte Anschrift:

Untere Erlentiefenstr. 85 A, 59192 Bergkamen

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Kage

Geschäftszeichen:

33-36.85.01-MK-KJ292

Iserlohn,
06.05.2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

33-36.85.01-MK-KJ292,
HGB/VA

Datum:

06.05.2026

Empfänger:
Name:

Carmen Dolores Louro Sobreiro

letzte bekannte Anschrift:

Zeppelinstraße 2
58675 Hemer

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Prass
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Geschäftszeichen:

34 Is

Iserlohn,
6. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

mkd/89210516016-32

Datum:

06.05.2026

Empfänger:
Name:

Philipp Radeloff

letzte bekannte Anschrift:

Am Oesterhammer 33, 58840 Plettenberg

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Jaeger
Kreisoberinspektorin

Geschäftszeichen:

33.36.85.01 MK-DT2027

Iserlohn,
6. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

33.36.85.01 MK-DT2027

Datum:

24.04.2026

Empfänger:
Name:

Marka Döner GmbH

letzte bekannte Anschrift:

Zur Helle 1, 58642 Iserlohn

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Biastoch
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Geschäftszeichen:

33.36.85.01 MK-EQ4085

Iserlohn,
6. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

33.36.85.01 MK-EQ4085

Datum:

30.04.2026

Empfänger:
Name:

Esra Aydin

letzte bekannte Anschrift:

Hohler Weg 22, 58636 Iserlohn

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Biastoch

Geschäftszeichen:

53 - 51.11.00 - 27-008845

Lüdenscheid,
06.05.2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

-53-27-008845

Datum:

06.05.2026

Empfänger:
Name:

Ibrahim Beslic

letzte bekannte Anschrift:

Belgien

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Schulte



235

Geschäftszeichen:

54S0485811

Altena,
11. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

54S0485811

Datum:

07.05.2026

Empfänger:
Name:

Boris Moor

letzte bekannte Anschrift:

Glatzer Straße 53, 58511 Lüdenscheid

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Rubenkov

Geschäftszeichen:

53 - 51.11.00 - 24-007035

Lüdenscheid,
07. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

-53-24-007035 –Überprüfung
Leistungsfähigkeit

Datum:

21.04.2026

Empfänger:
Name:

BERGER, Volker

letzte bekannte Anschrift:

Am Lakenbruch 60, 44793 Bochum

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Moll
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Geschäftszeichen:

36-36.84.09-577506

Lüdenscheid,
11. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

36-36.84.09-577506

Datum:

08.05.2026

Empfänger:
Name:

Saidov, Sohin Nurulloevic

letzte bekannte Anschrift:

58553 Halver, Bahnweg 6

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Desens

Geschäftszeichen:

36-36.84.09-627205

Lüdenscheid,
11. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

36-36.84.09-627205

Datum:

28.01.2026

Empfänger:
Name:

Sawicki, Hubert

letzte bekannte Anschrift:

58553 Halver, Kirchstraße 5

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Desens
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Geschäftszeichen:

53-51.35.00-04-009110

Lüdenscheid,
08.05.2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

53-51.35.00-04-009110

Datum:

30.03.2026

Empfänger:
Name:

Anane, Bunmi

letzte bekannte Anschrift:

Am Stadtgraben 9, 58802 Balve

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Schöneberg

Geschäftszeichen:

34

Lüdenscheid,
11. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

mkg/89210549096-14

Datum:

24.03.2026

Empfänger:
Name:

Labinot Rrukaj

letzte bekannte Anschrift:

Daut Zagragja 36, RKS 31010 Banje-Pejes

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Schnettker
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Geschäftszeichen:

34

Lüdenscheid,
11. Mai 2026

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen
werden kann:

Aktenzeichen:

mkg/89210549616-20

Datum:

10.03.2026

Empfänger:
Name:

Armando Boros

letzte bekannte Anschrift:

Ale.Muresului nr. 3 bl. 65 ap. 72,
RO-440075 Jud. SM Mun. Satu Mare

Ort:
Märkischer Kreis
Heedfelder Str. 45
58509 Lüdenscheid

Bekanntmachungstafel

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt,
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind.

MÄRKISCHER KREIS
Im Auftrag

gez.
Schnettker

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:

Herrn
Aristeidis Koutropanos
zuletzt: Lösenbacher Straße 23, 58507 Lüdenscheid
Bescheid vom 15. April 2026 zu Az. 0200.321184.1

Der Bescheid kann von dem Gewerbetreibenden ge-
gen Vorlage eines entsprechenden Nachweises oder
durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während
der Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt
Iserlohn, Bereich Steuern und Gebühren, Werner-Ja-
cobi-Platz 12, 58636 Iserlohn, Zimmer 229 abgeholt
oder eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 05.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez. Kansy
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Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger zwei Bescheide
ergangen sind:

Herrn
Abdullah Sanjakdar Kadah
zuletzt: Voedestraße 53, 44866 Bochum
Bescheid vom 15. April 2026 zu Az. 0200.312966.1
Bescheid vom 24. April 2026 zu Az. 0200.312966.1

Die Bescheide können von dem Gewerbetreibenden
gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in wäh-
rend der Dienststunden beim Bürgermeister der
Stadt Iserlohn, Bereich Steuern und Gebühren, Wer-
ner-Jacobi-Platz 12, 58636 Iserlohn, Zimmer 229 ab-
geholt oder eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 07.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez. Kötter

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:

Bußgeldbescheid
vom 21.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6161840
Führer des Fahrzeugs Volkswagen,
amtliches Kennzeichen MK-IM 1214
Herr Alaaeddin Alaswad,
geb. 15.01.1985 in Deir Azzor
zuletzt wohnhaft Barbarastraße 49 58638 Iserlohn
unbekannt verzogen

Der Bescheid kann von der genannten Person gegen
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/eines Kfz-
Scheines oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertre-
ter/in während der Dienststunden beim Bürgermeis-
ter der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßenverkehr,
Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636 Iserlohn,
nach Terminvereinbarung abgeholt oder eingesehen
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke
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Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger Bescheide ergan-
gen sind:

Bußgeldbescheid
vom 23.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6161101
Bußgeldbescheid
vom 23.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6161226
Bußgeldbescheid
vom 01.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6156872
Bußgeldbescheid
vom 20.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6161721
Bußgeldbescheid
vom 18.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6160092

Führer des Fahrzeugs Volkswagen,
amtliches Kennzeichen MK-AC 5757
Herr Ali Can, geb. 30.10.1980 in Türkeli
zuletzt wohnhaft Bäumerstraße 9 58636 Iserlohn
unbekannt verzogen

Die Bescheide können von der genannten Person
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/ei-
nes Kfz-Scheines oder durch eine/n bevollmäch-
tigte/n Vertreter/in während der Dienststunden beim
Bürgermeister der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßen-
verkehr, Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636
Iserlohn, nach Terminvereinbarung abgeholt oder
eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bescheide
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt werden
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Die Bescheide gelten als zugestellt, wenn seit dem
Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:

Bußgeldbescheid
vom 01.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6136895
Führer des Fahrzeugs Mercedes,
amtliches Kennzeichen K-NC 1221
Herr Andrii Lupan, geb. 11.12.1997
in Chernivtsi Oglast
zuletzt wohnhaft Vordere Straße 27 32676 Lügde
unbekannt verzogen

Der Bescheid kann von der genannten Person gegen
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/eines Kfz-
Scheines oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertre-
ter/in während der Dienststunden beim Bürgermeis-
ter der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßenverkehr,
Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636 Iserlohn,
nach Terminvereinbarung abgeholt oder eingesehen
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke
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Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:

Bußgeldbescheid
vom 24.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6145392
Führer des Fahrzeugs Volkswagen,
amtliches Kennzeichen M-BV 2307
Herr Artem Brykov, geb. 23.08.1993
in Krementschuk
zuletzt wohnhaft
Forstenrieder Allee 6 81476 München
unbekannt verzogen

Der Bescheid kann von der genannten Person gegen
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/eines Kfz-
Scheines oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertre-
ter/in während der Dienststunden beim Bürgermeis-
ter der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßenverkehr,
Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636 Iserlohn,
nach Terminvereinbarung abgeholt oder eingesehen
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger Bescheide ergan-
gen sind:

Bußgeldbescheid
vom 23.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6162505
Bußgeldbescheid
vom 01.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6156967
Bußgeldbescheid
vom 27.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6156266
Bußgeldbescheid
vom 19.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6155147
Bußgeldbescheid
vom 19.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6155021

Führer des Fahrzeugs Fiat,
amtliches Kennzeichen MK-S 6286
Herr Giuseppe Genovese, geb. 14.02.1964
in Monacilioni
zuletzt wohnhaft
Osemundstraße 23 58636 Iserlohn
unbekannt verzogen

Die Bescheide können von der genannten Person
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/ei-
nes Kfz-Scheines oder durch eine/n bevollmäch-
tigte/n Vertreter/in während der Dienststunden beim
Bürgermeister der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßen-
verkehr, Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636
Iserlohn, nach Terminvereinbarung abgeholt oder
eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bescheide
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt werden
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Die Bescheide gelten als zugestellt, wenn seit dem
Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke
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Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger Bescheide ergan-
gen sind:

Bußgeldbescheid
vom 25.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6157141
Bußgeldbescheid
vom 11.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6154332
Bußgeldbescheid
vom 25.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6156374
Bußgeldbescheid
vom 04.02.2026 zu Az. 32/2-9000.6157427
Bußgeldbescheid
vom 01.04.2026 zu Az. 32/2-9000.6156847
Bußgeldbescheid
vom 25.03.2026 zu Az. 32/2-9000.6156143

Führer des Fahrzeugs Ford,
amtliches Kennzeichen BV 08 YAR (RO)
Herr Iuliu Burian, geb. 11.04.1981 in Brasov
zuletzt wohnhaft Hohler Weg 49 58636 Iserlohn
unbekannt verzogen

Die Bescheide können von der genannten Person
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/ei-
nes Kfz-Scheines oder durch eine/n bevollmäch-
tigte/n Vertreter/in während der Dienststunden beim
Bürgermeister der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßen-
verkehr, Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636
Iserlohn, nach Terminvereinbarung abgeholt oder
eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bescheide
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt werden
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Die Bescheide gelten als zugestellt, wenn seit dem
Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:

Bußgeldbescheid
vom 19.03.2026 zu Az. 32/2-9001.8244303
Führer des Fahrzeugs BMW,
amtliches Kennzeichen DO-IN 2393
Herr Constantin Sava, geb. 08.10.1979
in Cluj-Napoca
zuletzt wohnhaft Ofenstraße 16 44147 Dortmund
unbekannt verzogen

Der Bescheid kann von der genannten Person gegen
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises/eines Kfz-
Scheines oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertre-
ter/in während der Dienststunden beim Bürgermeis-
ter der Stadt Iserlohn, Abteilung Straßenverkehr,
Stadthaus Zentrum Vinckestraße 10, 58636 Iserlohn,
nach Terminvereinbarung abgeholt oder eingesehen
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen
sind.

Stadt Iserlohn, 06.05.2026

Der Bürgermeister
Im Auftrage

gez.
Dönecke
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Benachrichtigung
über eine öffentliche Zustellung

Gegen

Herrn Sebastian Mange
letzte bekannte Anschrift:
Kölnerstr. 66, 58566 Kierspe

ist am 23.04.2026 ein Schreiben durch den
Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid - AZ:
51.11M6327LaFin – erlassen worden.

Das Dokument wird durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt.
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Das Dokument kann von der genannten Person
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises
oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in im
Fachdienst Jugendamt - Unterhalt der Stadt
Lüdenscheid, Rathausplatz 2 b, Zimmer 4 / EG
während der Sprechzeiten (montags und
donnerstags jeweils von 08:30 - 12:00 Uhr und von
14:00 - 16:00 Uhr) abgeholt oder eingesehen
werden.

Nach § 10 Landeszustellungsgesetz gilt das
Dokument als zugestellt, wenn seit dem Tage der
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind.

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez.
Hentschel

Diese öffentliche Zustellung kann auch unter
www.luedenscheid.de unter der Rubrik „Rathaus und
Bürger / Aktuelles / Öffentliche Zustellung“ eingese-
hen werden.

Benachrichtigung
über eine öffentliche Zustellung

Gegen

Herrn Mika Finn Douven
letzte bekannte Anschrift:
Opderbeckstraße 2, 58515 Lüdenscheid

ist am 27.04.2026 ein Schreiben durch den
Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid - AZ:
51.11K6341LaFin – erlassen worden.

Das Dokument wird durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt.
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Das Dokument kann von der genannten Person
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises
oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in im
Fachdienst Jugendamt - Unterhalt der Stadt
Lüdenscheid, Rathausplatz 2 b, Zimmer 11 / EG
während der Sprechzeiten (montags und
donnerstags jeweils von 08:30 - 12:00 Uhr und von
14:00 - 16:00 Uhr) abgeholt oder eingesehen
werden.

Nach § 10 Landeszustellungsgesetz gilt das
Dokument als zugestellt, wenn seit dem Tage der
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind.

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Bähr

Diese öffentliche Zustellung kann auch unter
www.luedenscheid.de unter der Rubrik „Rathaus und
Bürger / Aktuelles / Öffentliche Zustellung“ eingese-
hen werden.

http://www.luedenscheid.de/
http://www.luedenscheid.de/
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Bekanntmachung der Stadt Plettenberg
Öffentliche Zustellung

Die Anschrift von M + K Vermögensverwaltungsge-
sellschaft mbH, letzte bekannte Anschrift Grafweg
27, 58840 Plettenberg ist zurzeit unbekannt. Für sie
liegt ein Schreiben des Bürgermeisters der Stadt
Plettenberg vom 10.04.2026 mit dem Aktenzeichen
0100-139930-001 vor. Sie wird hiermit aufgefordert,
das genannte Schreiben an der Information im Ein-
gangsbereich des Rathauses der Stadt Plettenberg,
Grünestraße 12, 58840 Plettenberg in Empfang zu
nehmen. Sollte sie dieser Aufforderung nicht nach-
kommen, so gilt das Schreiben gemäß § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz NRW in der zurzeit gültigen
Fassung an dem Tage als zugestellt, an dem seit der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen verstrichen sind. Dann beginnen die sich aus
dem Schreiben ergebenden gesetzlichen Fristen,
nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Plettenberg, 11.05.2026

Der Bürgermeister
i. A. – S. Fischer -

Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lü-
denscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den
Stadtverwaltungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lü-
denscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de
kostenlos erhältlich; auf fernmündliche oder schriftliche An-
forderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Be-
kanntmachungsblatt erscheint wöchentlich.

http://www.maerkischer-kreis.de/
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